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Anwesend:  Abwesend: 

1. BÜRGERMEISTER UND VORSITZENDER: 
Georg Hatzesberger   

GEMEINDERÄTE: 

Bürgermeister Rudolf   
Dichtl Martin   
Fieger Stefan   
Kölbl Georg   
Kreipl Alois   
Kronschnabl Johann   
Leitl Johannes   
Ragaller Elfriede   
Ratzinger Josef   
Resch Martin   
Reitberger Hermann  entschuldigt 
Schiller Wolfgang  entschuldigt 
Voggenreiter Daniela   
Walter Andreas   

SCHRIFTFÜHRER: 

Kämmerer - Roland Hammerlindl    

AUSSERDEM WAREN ANWESEND: 

Passauer Neue Presse – Herr Josef Heisl sen.  
Geschäftsleitung – Andreas Gastinger 
3 Zuhörer 
 
Der Vorsitzende erklärt die anberaumte Sitzung für eröffnet und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Anwesenheit der Mitglieder des Gemeinderats fest. 
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderats anwesend und 
stimmberechtigt ist. Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig (Art. 47 GO). 
Die Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 08.05.2024 wurde den Mitgliedern zugestellt. Einwendungen 
werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt daher als genehmigt. 
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ÖFFENTLICHER TEIL 
 

 
34) Beschlussfassung zur öffentlichen Ausschreibung der Erschließungsmaßnahme „WA 

Kaiserfeld-Süd“ 
 

Der Bebauungsplan „WA Kaiserfeld-Süd“ ist seit Dezember 2023 rechtskräftig. Im 
Haushaltsplan 2024 sowie im Finanzplan 2025 wurde die Erschließungsmaßnahme vom 
Gemeinderat bereits eingeplant (250.000,- € 2024, Rest im Jahr 2025).  
 
Die öffentliche Ausschreibung sowie der Versand der Leistungsverzeichnisse sollen noch im 
Juni erfolgen. Die Submission wäre am 22.07.2024 geplant, sodass der Gemeinderat in der 
Sitzung vom 01.08.2024 die Vergabe der Erschließungsmaßnahme beschließen könnte. Die 
beauftragte Baufirma könnte sodann ab September 2024 mit der Erschließung beginnen. 
Festgelegte Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme wurde auf spätestens 05.09.2025 
terminiert.  
 
Der Gemeinderat beschließt hiermit, dass die öffentliche Ausschreibung der 
Erschließungsmaßnahme wie geplant erfolgen soll.  
 

(+)   13 : 0   (-) 
 
 
 

35) Feuerlöschwesen; Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern für die Feuerwehren 
Aicha vorm Wald und Weferting 
 
Der Freistaat Bayern gewährt nach dem Sonderförderprogramm Digitalfunk für Behörden mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) eine Zuwendung für die Beschaffung von Funkmeldeempfängern. 
Die digitale Alarmierung bietet gegenüber der aktuell eingesetzten analogen Technik neben 
dem kostengünstigeren Betrieb unter anderem auch eine gesicherte Übertragung durch 
Verschlüsselung. 
 
Ein Förderantrag für die Gemeinde Aicha vorm Wald wurde bereits 2023 in Zusammenarbeit 
mit den Feuerwehren Aicha vorm Wald und Weferting gestellt. Die Kosten pro 
Funkmeldeempfänger belaufen sich aktuell (Preisänderungen jeweils zum 01.07.) auf 808,01 
€ (inkl. MwSt.). Davon sind 80 % (maximal 680,00 €) förderfähig. Bei 39 Funkmeldeempfängern 
für die Feuerwehr Aicha vorm Wald und 22 Empfängern für die Feuerwehr Weferting entstehen 
somit Gesamtkosten in Höhe von 49.288,61 €. Die Zuwendung hierfür beläuft sich auf 
39.430,89 €. Zu den Geräten ist für die Verschlüsselung zusätzlich eine sog. BOS-
Sicherheitskarte für 12,50 € (brutto) erforderlich. Unter Berücksichtigung der empfohlenen 
5 % Reserve und der kommenden Sirenenumrüstung werden 66 Sicherheitskarten für 
insgesamt 825,00 € benötigt (nicht förderfähig). Außerdem beinhalten die Geräte in der 
förderfähigen Ausführung keine Sprachausgabe. Eine solche kann beim Bestellvorgang 
jedoch für aktuell 29,75 € (brutto) hinzugebucht werden. Nach Rücksprache mit den 
Kommandanten soll die Sprachausgabe für die Geräte der Kommandanten und Stellvertreter 
(4 Geräte = 119,00 €) aktiviert werden. 
 
Bei einer Gesamtsumme der Beschaffung von 50.232,64 € und der zu erwartenden Förderung 
von 39.430,89 € belaufen sich die, von der Gemeinde Aicha vorm Wald schlussendlich zu 
tragenden, Kosten somit unter Abzug der Förderung auf 9.857,72 €. Unter Berücksichtigung der 
BOS-Sicherheitskarten und der Sprachausgabe für 4 Geräte ergibt sich ein Eigenanteil von 
10.801,72 €. 



  Gemeinderatssitzung vom 06.06.2024 

  3 von 4 

Nach Kenntnisnahme des Sachverhaltes beschließt der Gemeinderat, die 61 
Funkmeldeempfänger in den gewünschten Ausführungen mit den benötigten BOS-
Sicherheitskarten über die bereits beantragte Förderung zu beschaffen. Haushaltsmittel für 
die Beschaffung sind in Höhe von insgesamt 48.800 € auf den jeweiligen Haushaltsstellen im 
Haushalt 2024 veranschlagt.  
 

(+)   13 : 0   (-) 
 

 
 

36) Bauanträge 
 

a) Baubuchnummer: 10/2024 
Bauort:   Fl.Nr. 1926/31, Gmkg. Rathsmannsdorf, Am Sommerkeller 15 
Baumaßnahme: Antrag auf isolierte Befreiung: Neubau Pool, Errichtung einer 

Stützmauer und Sichtschutzelemente 
 
Für das Grundstück Fl.Nr. 1926/31, Gmkg. Rathsmannsdorf wird eine isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „WA Wiesing“ beantragt. Es soll ein Pool 
teilweise außerhalb der Baugrenze gebaut werden. Außerdem soll eine Stützmauer 
mit einer Höhe von 1,0 m sowie einzelne Sichtschutzelemente mit bis zu 2,0 m auf dem 
Grundstück errichtet werden. Laut Bebauungsplan sind keine Stützmauern sowie 
Einfriedungen bis max. 1,0 m zulässig.  
 
Der Gemeinderat beschließt: Zum Antrag auf Errichtung des Pools, der Stützmauer und 
der Sichtschutzelemente wird eine isolierte Befreiung erteilt.  

 
(+)   12 : 1   (-) 

 
 
 

b) Baubuchnummer: 11/2024 
Bauort:   Fl.Nr. 2288/3, Gmkg. Aicha vorm Wald, Leonhardistraße 2 
Baumaßnahme: Antrag auf isolierte Befreiung: Errichtung einer Stützmauer  

 
Für das Grundstück Fl.Nr. 2288/3, Gmkg. Aicha vorm Wald wird eine isolierte Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „WA Dichtlacker“ beantragt. Es soll im 
südlichen Grundstücksbereich eine Stützmauer mit bis zu 1,5 m außerhalb der 
Baugrenze errichtet werden.   
 
Der Gemeinderat beschließt: Zum Antrag auf Errichtung der Stützmauer bis max. 1,5 m 
Höhe außerhalb der Baugrenze wird eine isolierte Befreiung erteilt. Zur südlichen und 
östlichen Grundstücksgrenze ist ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grenze einzuhalten.  
 

(+)   13 : 0   (-) 
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Tagesfragen und Informationen: 
 

• Bürgermeister Hatzesberger: 
 

o nächste Sitzung ist für 04.07.2024 ab 19:00 Uhr vorgesehen. 
 
 
 

 
SITZUNGSENDE 20:25 Uhr 

 
  

 
 
………………………………………………………..………….. ……………………………….………………………………. 
Georg Hatzesberger, 1. Bürgermeister  Roland Hammerlindl, Schriftführer 
 
 


